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Dortmund, den 13. April 2011 

 

Protokoll 

der sechsten Sitzung des Ärztlichen Beirates 

am Mittwoch, den 13. April 2011 

in der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe  

 

Vorsitz: Herr Redders, Frau Dr. M. A. Groß, Herr Dr. Dr. Bickmann 

Anwesend: s. Teilnehmerliste 

Beginn: 15.00 Uhr   Ende:  18:00 Uhr 

 

TOP 1 Begrüßung 

Herr Dr. Bickmann begrüßt die Anwesenden. 

 

TOP 2 Genehmigung des Protokolls 

Das Protokoll der Sitzung vom 23. Februar 2011 wird mit 2 Enthaltungen angenommen. 

 

TOP 3 Lastenhefte  

Die Herren Dr. Ummerle (LH VSD-Management) und Drees (LH Basis-TI) haben Ihre Teil-
nahme an der heutigen Sitzung aufgrund eines kurzfristig angesetzten gemeinsamen Ter-
mins der Projektleiter der Gesellschafter der gematik zum Thema Lastenhefte absagen müs-
sen. Aufgrund der kurzfristigen Planung konnten keine Vertretungen für die Referenten ent-
sandt werden. 

Die Vorsitzenden des Ärztlichen Beirats bekräftigen ihre Entscheidung, trotz der entfallenen 
Tagesordnungspunkte, die geplante Sitzung des Ärztlichen Beirats nicht abzusagen. Die 
Absage der beiden Referenten wird jedoch zum Anlass genommen, über die Einbindung und 
Information des Ärztlichen Beirats durch die gematik und die in die Durchführung der An-
wendungen eingebundenen Institutionen zu diskutieren. 

Die Einbeziehung des Ärztlichen Beirats in die Abstimmung der Lastenhefte und andere Pro-
zesse zum Aufbau einer Telematik-Infrastruktur muss verbessert werden. Dies kann einer-
seits über die Spitzenverbände auf Bundesebene als Gesellschafter der gematik erfolgen. 
Die Vorsitzenden des ärztlichen Beirats werden in einem Schreiben an den Präsidenten der 
BÄK darauf hinweisen, wie wichtig eine kontinuierliche und vollständige Information des ärzt-
lichen Beirats ist. Er soll gebeten werden darauf hinzuwirken dass der Ärztliche Beirat in die 
Erstellung und Abstimmung der Vorgaben für die Umsetzung der in den verabschiedeten 
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Lastenheften beschriebenen Projekte zeitnah und inhaltlich umfassend eingebunden wird. 
Der Vertreter der gematik versichert den Anwesenden, dass die Arbeit des Ärztlichen Beirats 
für die gematik eine hohe Priorität hat. 

Die wichtigsten Ergebnisse der Gesellschafterversammlung der gematik vom 25. März 2011 
werden von den Ärztekammern kurz dargelegt. Die 5 Lastenhefte zu den Projekten Basis-TI, 
Komm-LE, VSD-Management, NFD-Management und eFA wurden einstimmig verabschie-
det. Über drei Punkte konnte kein Einvernehmen erzielt werden, so dass sie satzungsgemäß 
dem Schlichter zur Entscheidung vorgelegt werden: 

• VSD-Management: Ob Patientinnen und Patienten an einem Selektivvertrag teil-
nimmt, wird auf den Stammdatenservern der Kassen vorgehalten. Auf der Karte 
selbst soll nur ein Kennzeichen eingetragen werden, ob der Inhaber der Karte einen 
Selektivvertrag geschlossen hat. Die für die Abrechnung erforderlichen Details sollen 
vom abrechnenden Arzt aus dem Praxisverwaltungssystem heraus online vom 
Stammdatenserver der Kassen abgefragt werden. Damit bestände implizit eine Ver-
pflichtung zur Anbindung des Patientendaten führenden Systems zur Onlineanbin-
dung. Die Bundesärztekammer setzt sich für eine Speicherung der abrechnungsrele-
vanten Vertragsdaten auf der Karte selbst ein, sodass die Angaben "offline" ausgele-
sen werden können und die Freiwilligkeit der Online-Anbindung der PVS nicht unter-
laufen wird. 

• NFD-Management: Die Ärzteschaft hält ein Rechtsgutachten für erforderlich, das 
Fragen beispielsweise zum Umgang mit den Notfalldaten, insbesondere zur rechtli-
chen Verbindlichkeit und zu Haftungsfolgen klärt. Zudem fordert sie, dass die An-
wendung Notfalldatenmanagement hinsichtlich Nutzen, Sicherheit, Praktikabilität eva-
luiert wird, sowie dass vorab ein Kommunikations- und Schulungskonzept erstellt 
wird, das die Anwender in die Lage versetzt, das Notfalldatenmanagement bestim-
mungsgemäß im Versorgungsalltag anzuwenden. Der GKV-Spitzenverband hält die 
Finanzierung der Aufgaben durch die Ärzteschaft selbst für angemessen, während es 
sich aus Sicht der BÄK um eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe handelt, die von 
der Solidargemeinschaft geleistet werden muss. 

• Finanzierung Testregionen: Die Kassen lehnen eine Bereitschaftspauschale für die 
Testärztinnen und -ärzte in den bisherigen Testregionen bis zum neuen Testbeginn 
ab. Die Ärzteschaft befürwortet eine Beibehaltung einer deutlich abgesenkten Pau-
schale um das Engagement der testbereiten Ärzte in Testregionen zu erhalten. 

In der nächsten Gesellschafterversammlung Ende Mai ist satzungsgemäß ein entsprechen-
der Schlichterspruch zu den einzelnen Fragestellungen zu erwarten. 

Bei Vergleich der vorgelegten Lastenhefte finden sich z. T. Widersprüche die die Funktionali-
tät des Gesamtprojektes gefährden. Hier fehlt offensichtlich die notwendige Verzahnung zwi-
schen den Projekten. Es existieren keine hierarchischen Zielsysteme, sodass es schwer fällt 
konkrete Ziele aus den Lastenheften abzuleiten. Management Summaries wurden angekün-
digt, wurden aber mit Ausnahme des Notfalldatenmanagements auch zur Verabschiedung 
der Lastenhefte nicht erstellt, so dass Zweifel bestehen, ob die Mitglieder der Gesellschafter-
versammlung die Lastenhefte inhaltlich verstehen konnten. Der Ärztliche Beirat hat die Auf-
gabe die Machbarkeit der in den Lastenheften beschriebenen Anforderungen aus Anwen-
dersicht zu hinterfragen. Aus Sicht der Mitglieder des ärztlichen Beirates ist daher die Bereit-
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stellung eines Management Summaries für jedes Lastenheft Vorraussetzung für eine zielfüh-
rende Einschätzung.  

Beschluss: Die Vorsitzenden des Ärztlichen Beirats werden beauftragt ein Schreiben an den 
Schlichter zu formulieren, in dem Positionen zu den an den Schlichter zur Entscheidung he-
rangetragenen Punkten beschrieben wird. Besonders deutlich soll die Anforderung einer 
Freiwilligkeit der Online-Anbindung unter Bezug auf die Rahmenbedingungen der Neuaus-
richtung  und die Beschlüsse der Ärztekammern und des Deutschen Ärztetages dargestellt 
werden. Ausdrücklich soll darauf hingewiesen werden, dass die Abrechnung ärztlicher Leis-
tungen mit den gesetzlichen Krankenkassen (auch auf der Basis von Selektivverträgen) mit-
tels eGK auch in nicht Online angebundenen Praxen ohne Einschränkungen möglich sein 
muss. 

Der Beschluss wird einstimmig angenommen. 

 

TOP 4 Empfehlung Notfalldatenmanagement  

Der vorliegende Entwurf einer Stellungnahme zum Notfalldatenmanagement (NFDM) wird 
vom Ärztlichen Beirat diskutiert und an einigen Stellen leicht verändert. Die wesentlichen 
Änderungen sind: 

• Zur Klarstellung, dass nicht nur Diagnosen grundsätzlich (neben einer fakultativen 
Codierung) im Klartext im NFD abzulegen sind, wird der 3. Absatz diesbezüglich um 
„Medikamente und weitere medizinische Informationen“ erweitert. Gestrichen wird 
hier der Verweis auf die noch ausstehende mögliche(!) Codierung der Medikation ü-
ber die Pharmareferenznummer, da auch diese wie die vorgenannten Daten primär 
im Klartext abzulegen sind. 

• Im 4. Absatz wird noch deutlicher hervorgehoben, dass sowohl der Aufwand der Er-
stellung als auch die medizinische Nutzung entsprechend praktikabel sein muss. Es 
wird „die Dokumentation des Notfalldatensatzes auf der eGK einerseits und den Ein-
satz im Rahmen der Notfallsituation andererseits adäquat praktikabel macht“ in den 
Text eingefügt. 

• In die Liste der noch zu klärenden rechtlichen Fragen für die ein entsprechendes 
Rechtsgutachten erstellt werden soll wird im 5. Absatz neben der „Verbindlichkeit“ 
und „Aktualität“ des NFDM auch explizit eine „haftungsrechtliche Betrachtung“ der-
selben aufgenommen. 

• Als vorletzter Absatz wird „Die medizinischen Daten des Notfalldatensatzes müssen 
offline angelegt, gelesen und bearbeitet werden können.“ eingefügt. In der Diskussion 
wird deutlich dass die Forderung nach einer freiwilligen Anbindung der Praxisverwal-
tungssysteme an Computernetzwerke aus Sicht des Ärztlichen Beirats nach wie vor 
eine „conditio sine qua non“ ist  

Nach dieser eingehenden Diskussion und der Überarbeitung wurde die Empfehlung zum 
Notfalldatenmanagement einstimmig verabschiedet (s. Anlage). Sie soll auch dem Schreiben 
an den Schlichter als Anlage beigefügt werden. 

 



 

 4/4 

TOP 5 Verschiedenes 

Die nächste Sitzung findet am 29.06.2011 in den Räumlichkeiten der Ärztekammer Nord-
rhein statt. Die Herren Dr. Ummerle und Drees werden erneut eingeladen, um über den ak-
tuellen Stand ihrer Projekte zu berichten. 

Das Papier des Arbeitskreises EPA-eFA zur Beschreibung der verschiedenen elektronischen 
Aktensysteme im Gesundheitswesen wird dem Ärztlichen Beirat zur Verfügung gestellt. 


